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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Kreditwesengesetz, das Ein
kommensteuergesetz, das Körperschaftsteuergesetz, das 
Gewerbesteuergesetz, das Bundesgesetz über die Ein
führung der Zinsertragssteuer, das Strukturverbesse
rungsgesetz und das PSK-Gesetz geändert werden sollen: 
Begutachtungsverfahren 

In der Anlage werden 25 Kopien der ho. Stellungnahme zu den 

oben angeführten Gesetzesentwürfen übermittelt. 

'Beilagen 

Für 
der 

die Richtigkeit 
AUi7rtigrng: 

Tiad. 

7. Feber 1986 
Für den Bundesminister: 

Duba 
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23 1009/1-V/4/86 
24. Jänner 1986 

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Kreditwesengesetz, das Ein
kommensteuergesetz, das Körperschaftsteuergesetz, das 
Gewerbesteuergesetz, das Bundesgesetz über die Ein
führung der Zinsertragssteuer, das Strukturverbesse
rungsgesetz und das PSK-Gesetz geändert werden sollen: 
Begutachtungsverfahren 

Zu den oben angeführten Gesetzesentwürfen teilt das BKA - Sek

tion 11 mit, daß aus der Sicht des Dienst- und Besoldungsrech

tes sowie der Planstellenbewirtschaftung gegen diese Entwürfe 

keine Bedenken bestehen. 

Unter einem werden 25 Kopien der ho. Stellungnahme an das Prä

sidium des Nationalrats übermittelt. 

Für 
der 

7. Feber 1986 
Für den Bundesminister: 

Duba 
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